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Achtung: Sichere Ausbildung 

 

 

 

 

Sicherheitscheck  

für Ausbildungsbetriebe  

 



 

Sicherheitscheck für Ausbildungsbetriebe 

 

Arbeitsschutz in der Berufsausbildung hat heute einen anderen Stellenwert als noch 

vor einigen Jahren. Gesetzliche Forderungen und vor allem neue Berufsbilder 

fordern ein anderes Verständnis im Umgang mit der Arbeitssicherheit. Die 

Berufsausbildung - als Start in ein langjähriges Berufsleben - ist der Sockel für die 

Bildung eines Selbstverständnisses für den gelebten Arbeitsschutz bei den 

Jugendlichen. Als wesentlicher Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen unterstützt 

ein aktiver und nachhaltiger Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb auch die 

eigene Fachkräftesicherung.  

 

Wir möchten Sie mit wichtigen Informationen zur Gefährdungsbeurteilung 

(Sicherheitscheck) am Arbeitsplatz und zu besonderen Regelungen für Arbeits- und 

Gesundheitsschutz in der Ausbildung unterstützen.  

 

In dieser Mappe finden Sie: 

 

Teil A: Der Sicherheitscheck 

 Gefährdungsbeurteilung und Durchführung Sicherheitscheck 

 Übersicht möglicher Gefährdungen am Arbeitsplatz 

 Übersicht gefährliche Arbeiten  

 Arbeitsblatt 1: Vorlage Sicherheitscheck 

 Arbeitsblatt 2: Beispiel Sicherheitscheck  

 Arbeitsblatt 3: Hilfe zur Risikoeinschätzung von Gefährdungen 

   

Teil B:  Betriebsanweisungen und Unterweisung am Arbeitsplatz 

 Unterweisung zum Beginn der  Ausbildung 

 Tipps für die Durchführung 

 Arbeitsblatt 4 – Vorlage Betriebsanweisung: Leitern und Tritte 

 Arbeitsblatt 5 – Vorlage Betriebsanweisung: Regeln für den Einsatz 

von Schutzhandschuhen 

 Arbeitsblatt 6 – Vorlage Betriebsanweisung: Dieselkraftstoffe 

 Arbeitsblatt 7 – Vorlage Dokumentation Unterweisung 



 
 

 
 

Teil A – Der Sicherheitscheck  

 

 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

Gefährdungen müssen beurteilt und dokumentiert werden: 

 vor Beginn erstmalig durchzuführender Arbeiten 

 bei wesentlichen Änderungen wie z. B. 

 Inbetriebnahme einer neuen Maschine 

 Inbetriebnahme eines neuen Werkzeugs 

 Auftreten eines Arbeitsunfalls 

  

 

Organisation des Sicherheitschecks 
 

 Die Verantwortung liegt beim Unternehmer. 

 Eine Übertragung auf Fachkräfte wie Meister oder Gesellen ist möglich. 

 Fachkundige Hilfe zur Durchführung bieten z.B. Sicherheitsfachkräfte der Berufs-

genossenschaften. 

 Der Sicherheitscheck ist die Grundlage für Maßnahmen und Unterweisungen zur 

Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 



 
 

 

 Schritte bei der Durchführung des Sicherheitschecks 

 

 

 Dokumente 

Arbeitsblatt Sicherheitscheck 

Übersicht möglicher Gefährdungen am Arbeitsplatz 

Übersicht gefährliche Arbeiten 

 Gefährdungen ermitteln 

Arbeitsplatz mit einzelnen Arbeitsschritten und 

möglichen Gefährdungen erfassen 

 Gefährdungen bewerten und  

Dringlichkeit von Maßnahmen erfassen 

Dokument: Hilfe zur Risikoeinschätzung 

  Notwendige Maßnahmen ermitteln  

Dokument: Arbeitsblatt Sicherheitscheck 

 Maßnahmen umsetzen 

 Wirksamkeit kontrollieren 

 Verfahren wiederholen bei wesentlichen 

Änderungen am Arbeitsplatz 



 
 

 

 

Übersicht möglicher Gefährdungen am Arbeitsplatz1  

                                                      
1
 Nach: BG Regel Grundsätze der Prävention  

Nr.  Art der Gefährdung  

1 Mechanische Gefährdungen 

1.1 ungeschützt bewegte Maschinenteile  

1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen 

1.3 Quetsch- und Scherstellen an Maschinenteilen 

1.4 bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel 

1.5 unkontrolliert bewegte Teile 

1.6 Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken 

1.7 Absturz 

2 Elektrische Gefährdungen 

2.1 elektrischer Schlag durch Berührung unter Spannung stehender Teile 

2.2 Lichtbögen durch Kurzschluss 

2.3 elektrostatische Aufladungen 

3 Gefahrstoffe (Einatmen, Verschlucken, Spritzer ins Auge, auf die Haut, etc.) 

3.1 Gase 

3.2 Dämpfe 

3.3 Aerosole (z. B. Stäube, Rauche, Nebel) 

3.4 Flüssigkeiten, auch Umgang mit Kraftstoffen 

3.5 Feststoffe 

4 Biologische Gefährdungen 

4.1 Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Pilze) 

4.2 sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen 

5 Brand- und Explosionsgefährdungen 

5.1 brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase 

5.2 explosionsfähige Atmosphäre 

5.3 Explosivstoffe 

6 Thermische Gefährdungen 

6.1 heiße Medien/Oberflächen 

6.2 kalte Medien/Oberflächen, Aufenthalt in Kühlräumen 



 

7 Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen 

7.1 Lärm 

7.2 Ultraschall, Infraschall 

7.3 Ganzkörpervibrationen 

7.4 Hand-Arm-Vibrationen 

7.5 nicht ionisierende Strahlung (z. B. UV-, IR-, Laserstrahlung) 

7.6 ionisierende Strahlung (z. B. Röntgen-, Gamma-, Teilchenstrahlung) 

7.7 elektromagnetische Felder 

7.8 Unter- oder Überdruck 

8 Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen 

8.1 Klima/ Witterung (z. B. Hitze, Kälte, Zugluft, Belüftung) 

8.2 Beleuchtung, Licht 

8.3 Ertrinken 

9 Physische Belastungen  

9.1 schwere dynamische Arbeit 

9.2 einseitige dynamische Arbeit 

9.3 Zwangshaltungen 

9.4 Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit 

10 Belastung aus Wahrnehmung und Handhabbarkeit 

10.1 Gestaltung von Bildschirmen 

10.2 Anordnung von Stellteilen und Anzeigen 

10.3 Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln 

11 Psychische Belastungen  

11.1 Ständig wechselnde Arbeitsstätten 

11.2 Arbeiten unter Zeitdruck  

11.3 sich kurzzyklisch wiederholende Tätigkeiten  

11.4 Nachtarbeit 

11.5 Überforderung 

12 Gefährdungen durch Mängel in der Arbeitsorganisation   

12.1 Unterweisungs-, Unterrichtungs-, Ermittlungs- und Prüfpflichten 

12.2 Erste Hilfe 

12.3 Bereitstellung von geeigneten Arbeitsmitteln 

12.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge  



 
 

 

 

Übersicht gefährliche Arbeiten  

 

Jugendliche müssen im Laufe ihrer Ausbildung für die Gefahren am Arbeitsplatz 

sensibilisiert werden und ein entsprechendes Sicherheitsbewusstsein entwickeln. Als 

gefährliche Arbeiten sind in der Ausbildung einzustufen:  

 

 Arbeiten, die die physische oder psychische Leistungsfähigkeit Jugendlicher 

übersteigen 

 Arbeiten, bei denen sittliche Gefahren bestehen 

 Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, 

dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder 

mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können. 

 Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte 

oder starke Nässe gefährdet wird. 

 Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, 

Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind. 

 Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne 

des Chemikaliengesetzes ausgesetzt sind. 

 Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen 

Arbeitsstoffen ausgesetzt sind. 

 

Jugendliche dürfen keine gefährlichen Arbeiten ausführen, es sei denn, es ist für 

die Ausbildung notwendig. Bei gefährlichen Arbeiten ist die Aufsicht durch einen 

Fachkundigen erforderlich.



 

 

 
 

Arbeitsblatt 1: Vorlage Sicherheitscheck 

   

Arbeitsbereich       

 
   

   

   

Berufsgruppe/Person          

   

    

Tätigkeit          

   

Information Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung 

 

Risiko Maßnahmen 

Bear-

beiter/ 

Berater 

Termin wirksam 

G M K erledigt ja nein 

                                      

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     



 
 

Arbeitsblatt 2: Beispiel Sicherheitscheck 

 

 

Sicherheitscheck  
   

Arbeitsbereich: Werkstatt Schlosserei  
 

 X  
   

   

Berufsgruppe/Person: Meister, Gesellen, Auszubildende   X  
   

   

Tätigkeit: alle anfallenden Arbeiten im Werkstattbereich  X  
   

Information Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung 

 

Risiko 
Maßnahmen 

Bear-
beiter/ 
Berater 

Termin wirksam 

G M K erledigt ja nein 

BGR 191 X Fußverletzung durch Herabfallen schwerer 

Teile   

 X  X Sicherheitsschuhe zur Verfügung stellen, 

Tragepflicht anweisen 

X fachgerechte Lagerung schwerer Teile  

Meister 01.11. X  

          

 

 
 

 

 



 
 

Arbeitsblatt 3: Hilfe zur Risikoeinschätzung von Gefährdungen 

 

Das Risiko lässt sich durch die Kriterien „Schadensausmaß“ und „Wahrscheinlichkeit“ einschätzen. Dadurch lassen sich angemessene Maßnahmen 

ableiten. 

 

 

W 

Wahrscheinlichkeit 

S     Schadenausmaß 

          

Ohne Arbeitsausfall Mit Arbeitsausfall Leichter bleibender 

Gesundheitsschaden 

schwerer bleibender 

Gesundheitsschaden 

 

Tod 

 häufig A 1 2 3 3 3 

 

 gelegentlich B 1 2 3 3 3 

 

 selten C 1 2 2 3 3 

 

 unwahr-

scheinlich 

 

D 1 2 2 2 3 

 

 praktisch 

unmöglich 

 

E 1 1 1 2 2 

 

 

Risiko klein: 

Maßnahmen organisatorisch und personenbezogen 

Risiko mittel: 

Maßnahmen mit normaler Schutzwirkung notwendig 

Risiko groß: 

Maßnahmen mit erhöhter Schutzwirkung notwendig 



 

 

 
 

Teil B - Betriebsanweisungen und Unterweisung am Arbeitsplatz 

 

Nach der Durchführung des Sicherheitschecks  am Arbeitsplatz werden in 

Betriebsanweisungen alle Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen festgehalten. 

Betriebsanweisungen können erstellt werden für Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und 

Gefahrstoffe.  

 

Bei  den Berufsgenossenschaften erhalten Sie Musteranweisungen, die den 

betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden können. Im Anschluss an diese 

Seite finden Sie zur Veranschaulichung drei Beispiele für Betriebsanweisungen: 

 Betriebsanweisung Leitern und Tritte  

 Betriebsanweisung für das Tragen von Schutzhandschuhen gegen 

mechanische Risiken 

 Betriebsanweisung Dieselkraftstoff 

 

Unterweisung zum Beginn der Ausbildung: 

In den ersten Tagen im Betrieb müssen Auszubildende sich neu orientieren und eine 

Menge Informationen strömen auf sie ein. Anhand der Betriebsanweisungen können 

Sie gemeinsam mit den Auszubildenden alle wichtigen Punkte durchgehen. Es ist 

sinnvoll, die Inhalte der ersten Unterweisung aufzuteilen:  

 am ersten Arbeitstag 

 Flucht- und Rettungswege, Verhalten im Brandfall, Erste Hilfe 

 Wo finde ich was? (Ansprechpartner, Verbandkasten, Verbandbuch, 

Feuerlöscher, Augendusche,…) 

 Erläuterung der Meldepflichten von Arbeits- und Wegeunfällen 

 Unterweisung für Tätigkeiten 

 vor jedem neuen Arbeitsablauf  

 bei wesentlichen Änderungen  

 Gefahren am Arbeitsplatz – konkret zeigen 

 Erklärung von Gebots-, Verbotsregeln und Kennzeichen 

 Sicherer Umgang mit Arbeitsmitteln – z.B. sicher Arbeiten auf Leitern 

und Tritten 

 Persönliche Schutzausrüstung – Handhabung üben 

 Fluchtwege abgehen 



 
 

 

 Wiederholung der Unterweisung nach sechs Monaten 

 halbjährliche Durchführung der Unterweisung während der Ausbildung 

 Aufbau auf vorherige Inhalte 

 Überprüfung, wie hat sich das Verständnis für sicheres Arbeiten 

entwickelt 

 Schriftliche Dokumentation (Vorlage finden Sie im Anhang) 

 

Tipps für die Durchführung 

 Sprechen Sie keine Selbstverständlichkeiten an.  

Jeder weiß, dass er nicht in einen heißen Ofen greifen sollte. Beziehen Sie sich 

immer auf konkrete Gefahren am Arbeitsplatz.  

 Veranschaulichen Sie Ihre Unterweisungsinhalte:  

Zeigen Sie z.B., wie Kabel und Verlängerungen bereitgelegt werden, um 

Stolperfallen auf der Baustelle zu vermeiden. 

 Lassen Sie den Azubi mitmachen.  

Sie können z.B. eine typische Gefahrensituation konstruieren (z.B. Stolperfalle, 

beschädigtes Arbeitsmittel) und den Azubi dazu befragen oder lassen Sie die 

Gefahrenstellen und -situationen eigenständig erkunden und besprechen Sie 

nach der Erkundung die Schwerpunkte.  

 Greifen Sie Situationen aus Ihrem betrieblichen Alltag auf.  

Besprechen Sie z.B. Sicherheitspunkte für einen konkreten Arbeitsauftrag.  

 Vergewissern Sie sich durch Nachfragen, ob der Azubi verstanden hat, was Sie 

vermitteln möchten.  

Stellen Sie Verständnisfragen. Lassen Sie am Ende z.B. nochmal die drei 

wichtigsten Punkte wiederholen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Arbeitsblatt 4 – Vorlage Betriebsanweisung - Leitern und Tritte 

 

 

Firma: 
 

Betriebsanweisung Arbeitsbereich: 
 

Stand: 
 

 

 

Arbeitsplatz: 
 

Tätigkeit: 
 

Verantwortlich: 
Unterschrift 

Anwendungsbereich 
Leitern und Tritte 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
 Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die 

Möglichkeit des Herunterfallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter 
oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen.  

 
 

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 Leiter und Tritte vor Benutzung auf Eignung und Beschaffenheit überprüfen 

 Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten 

 Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten 

 Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen 

 Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen 

 Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen 

 An Treppen und anderen unebenen Standorten ein sicherer Höhenausgleich oder 
eine Spezialleiter verwenden 

 Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen 
zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen 

 Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen 
(ca. 4 Sprossen) 

 Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr) 

 Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand 
festhalten. Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen 

 Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen 

 Standfläche maximal 7,0 m über Aufstellfläche 

 Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg 

 Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht 

 Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m
2
 Windfläche mitnehmen 

 Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. 
Gefahrstoffe, Hochdruckreiniger oder Schweißgeräte) 

 Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, 
Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind 

 Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall 
 Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen 

 Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben 

 Vorgesetzte und Leiterbeauftragten informieren. 

 
 

 

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 
 Ruhe bewahren 
 Ersthelfer heranziehen 
 Notruf:  112 
 Unfall melden  

Instandhaltung / Entsorgung 
Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen 
durchgeführt werden 
Leiterbeauftragter: hier Name und Telefon Weitere Informationen 
 

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden. 

 



 
 

 

Arbeitsblatt 5 – Vorlage Betriebsanweisung –  

Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen 

 



 
 

 

Arbeitsblatt 6 – Vorlage Betriebsanweisung Dieselkraftstoff 

 



 
 

 

Arbeitsblatt 7 – Vorlage: Dokumentation Unterweisung 

 

 
Unterweisungsnachweis  
 
 
Datum: ______________________    ___________________________ 

Unterschrift des Unterweisenden 
Uhrzeit:______________________ 
  von … bis 
 
Thema der Unterweisung:  
 
____________________________________________________________________ 
 
Unterwiesene Inhalte: 
 

 Betriebsanweisung _____________________________________________ 
 

 weitere Inhalte _____________________________________________ 
     
    _____________________________________________ 
 
 
Nachweis der unterwiesenen Personen: 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Unterweisung gemäß der angegebenen 
Inhalte erteilt wurde und ich die Inhalte der Unterweisung verstanden habe.  
 
 

Name, Vorname Unterschrift 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 


